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TEXTLICHER TEIL 
In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 SO9 Behindertenwerkstätten West - Sondergebiet Behindertenwerkstätten West 
(§ 11 BauNVO) 

Gemäß Planeintrag. 

Im Sondergebiet "Behindertenwerkstätten West" sind ausschließlich Nutzungen im Sin-

ne der Werkstattbetriebe einschließlich Lagereinrichtungen zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 GFZ - Geschoßflächenzahl 

Geschoßflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.3 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

2.4 Höhe und Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Werkstattgebäude dürfen eine maximale Höhe von 8 m aufweisen. Die Maße be-

ziehen sich jeweils auf die Höhe der Straßenbegrenzungslinie an der Zufahrtsseite. 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

o = offene Bauweise 
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3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag. 

3.3 Stellung der baulichen Anlagen 

Die Stellung der Hauptgebäude ist nur senkrecht bzw. parallel zu den festgelegten 

Baugrenzen zulässig. Geringfügige Abweichungen können zugelassen werden. 

4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Stellplätze 

Stellplätze sind innerhalb der im Planeintrag festgesetzten Flächen für Stellplätze und 

innerhalb den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

4.2 Nebenanlagen 

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind, sofern es sich dabei um Gebäude han-

delt, nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

5. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

5.1 Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Die Vegetation der zu bebauenden Flächen und der Flächen der Erschließung sind im 

Vorfeld von Baumaßnahmen in der Zeit von Oktober bis Februar komplett zu räumen 

und anschließend regelmäßig zu mähen, um Bodenbruten zu verhindern. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

5.2 Oberflächenbefestigung 

Stellplätze, Gebäudezugänge, Zufahrten und Fußwege sind so anzulegen, dass das Nie-

derschlagswasser versickern kann (z.B. Rasengittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, 

wasserdurchlässige Pflasterung o. ä.). Der Unterbau ist auf den Belag abzustimmen. 

5.3 Insektenschonende Beleuchtung des Gebietes 

Die Straßen- und Wegbeleuchtung ist mit insektenschonenden Lampen entsprechend 

dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es sind Leuchten zu wählen, die kein 

Streulicht erzeugen. Außenbeleuchtungen sind auf das unbedingt erforderliche Min-

destmaß zu beschränken.  
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5.4 Erhaltung einer Grünfläche im Bestand <1> 

Die Grünfläche mit Sträuchern und einem Laubbaum im Südwesten des Plangebietes 

wird zur Erhaltung festgesetzt. Die Gehölze sind regelmäßig zurückzuschneiden. Bei 

Verlust oder natürlichem Abgang ist der Laubbaum durch eine Nachpflanzung zu erset-

zen. 

II. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese 

sind unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 

Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß 

§ 3 Landes-Bodenschutz und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreis-

laufwirtschaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über 

Art und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewie-

sen. 

Beim Umgang mit dem Boden (z. B. Geländeabtrag/-auftrag) wird empfohlen, Heft 10 

des Umweltministeriums Baden-Württemberg, "Erhaltung fruchtbaren und kulturfähi-

gen Bodens bei Flächeninanspruchnahmen" zu beachten. 

Mutterboden und Bodenaushub können verwertet werden, wenn diese keine umweltre-

levanten Schadstoffe enthalten und am Ort des Auf- oder Einbringens die Besorgnis 
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des Entstehens einer schädlichen Bodenveränderung nicht hervorgerufen wird (§ 7 

BBodSchG und §§ 9 und 12 BBodSchV).  

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach 

§ 1 BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflan-

zenresten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz 

vor Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustellenein-

richtung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor 

erheblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Bodenverdich-

tungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

Die Befestigungen von Stellplätzen, Grundstückszugängen und Zufahrten können mit 

einem wasserdurchlässigen Belag ausgestattet werden, wenn durch die bestimmungs-

gemäße Nutzung nicht mit einem Eintrag von Schadstoffen in den Boden zu rechnen ist 

(Vorsorgepflicht nach § 7 BBodSchG). 

Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass schädliche Boden-

veränderungen nicht hervorgerufen werden (§ 4 Abs. 1 BBodSchG). 

Der Grundstückseigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück 

und derjenige der Verrichtungen auf einem Grundstück durchführt oder durchführen 

lässt, die zu Veränderungen der Bodenbeschaffenheit führen können, sind verpflichtet, 

Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen, die durch 

ihre Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkbereich hervorgerufen werden 

können (§ 7 BBodSchG). 

4. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-

behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die 

Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 

Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 37 Abs. 4 WG). 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewäs-

ser ist unzulässig. 

5. Entwässerung 

Es wird empfohlen, anfallendes Dachwasser sowie leicht verschmutztes Oberflächen-

wasser von Wegen und Plätzen auf den Grundstücken zur Versickerung zu bringen. 
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6. Lage im HQ100 

Einzelbauvorhaben (auch verfahrensfreie Vorhaben nach Anhang zu § 50 LBO) müssen 

den Zulassungsvoraussetzungen nach § 78 Abs. 3 WHG genügen. In den Bau- und/oder 

Wasserechtsanträgen sind die Einzelpunkte abzuhandeln. 

Auf die weiteren Verbotsbestimmungen des § 78 Abs. 1 WHG wird hingewiesen. 

 

Aufgestellt:  

Mosbach, den 19.10.2017  

DIE GROSSE KREISSTADT:  DER PLANFERTIGER : 

 
IFK – INGENIEURE 

Leiblein - Lysiak - Glaser 
Eisenbahnstraße 26, 74821 Mosbach 

E-Mail: info@ifk-mosbach.de 

 


